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SATZUNGSPRAKTIKUM

Abstimmung mittels Internet –  
ein sinnvolles Hilfsmittel?
VON RECHTSANWALT BERND BEDER

DER SACHVERHALT

Der aus 1.000 Mitgliedern bestehende 

Berufsverband hält alljährlich seine Mit-

gliederversammlung ab. Unter der Sat-

zungsvorschrift über die Durchführung 

der Mitgliederversammlung ist neben üb-

lichen Regularien bestimmt: „Die Stimme 

kann persönlich, schriftlich oder mittels Inter-

net abgegeben werden. Bei der Beschlussfas-

sung entscheidet, soweit nicht die Satzung ein 

anderes bestimmt, die einfache Mehrheit der an 

der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder.“

Die Einladung zur Mitgliederversamm-

lung erfolgte fristgerecht und schriftlich 

und enthielt, da die Vorstandswahlen an-

standen, folgenden Wortlaut: „… Wahl des 

geschäftsführenden Vorstandes Vorsitzender, 

stellvertretender Vorsitzender,  …“.

Der Wahlleiter äußerte in der Mitglie-

derversammlung rechtliche Bedenken 

gegen die Durchführung der Wahl. Auf 

Geschäftsordnungsantrag eines Mitglie-

des stimmte die Mitgliederversammlung 

jedoch mehrheitlich ab, die Wahl durch-

zuführen. Tatsächlich wurde die Wahl 

nach den übrigen in der Satzung vorgese-

henen Regularien durchgeführt.

SCHWEBENDE UNWIRKSAMKEIT DER 

VORSTANDSWAHLEN

Die Mitgliederversammlung ist das 

oberste Organ eines jeden Vereins. Es ist 

daher Sache der Mitgliederversammlung, 

über so wesentliche Dinge wie Vorstands-

mitglieder abzustimmen. Die Satzung kann 

hierzu bestimmte Regularien vorgeben, die 

Rechte der Mitglieder – beispielsweise auf 

Anwesenheit bei der Mitgliederversamm-

lung – beschränken oder aber, wie in der 

oben zitierten Satzungsbestimmung ge-

schehen, erweitern. Eine Abstimmung setzt 

jedoch in jedem Falle voraus, dass die Mit-

glieder in der Einladung über den Gegen-

stand der Abstimmung informiert werden. 

Sinn und Zweck der zwingenden Regelung 

ist, dass der Gegenstand der Abstimmung 

zum Zwecke der Meinungsbildung vorher 

bekannt sein muss und sichergestellt ist, 

dass in der Mitgliederversammlung tat-

sächlich über den zur Diskussion gestellten 

Gegenstand abgestimmt wird. 

Genau dies ist jedoch bei einer Abstim-

mung „mittels Internet“ häufig nicht ge-

währleistet. Ohne Kenntnis der zur Wahl 

stehenden Vorstandsmitglieder und mit 

Blick darauf, dass innerhalb der Mitglie-

derversammlung weitere spontane Vor-

schläge zur Vorstandswahl gemacht wer-

den können, ist eine Abstimmung mittels 

Internet über einzelne Vorstandsmitglie-

der praktisch ausgeschlossen; werden die 

Namen in der Einladung zur Mitglieder-

versammlung bekannt gegeben, besteht 

immer noch die Möglichkeit, dass sich in 

der Mitgliederversammlung selbst weitere 

Mitglieder zur Wahl stellen. Naturgemäß 

erfahren die nicht körperlich anwesenden 

Mitglieder von diesen Wahlvorschlägen 

nichts, sodass sie allenfalls über die in der 

Einladung genannten, nicht jedoch die 

auf Initiativantrag nominierten Kandida-

ten abstimmen können. Werden dann in 

der Versammlung nominierte Kandidaten 

gewählt, können sich die mittels Internet 

abstimmenden Mitglieder zu Recht darauf 

berufen, dass ihnen die Kandidaten mit der 

Einladung nicht bekannt gegeben worden 

sind, die Wahl damit unzulässig war. 

Dem kann auch nicht entgegengehalten 

werden, dass ja jedes Mitglied weiß oder 

zumindest wissen müsste, dass Wahlvor-

schläge auch noch in der Mitgliederver-

sammlung erfolgen können. Schließlich 

ist nicht von jedem Mitglied eines wie 

auch immer gearteten Verbandes eine ju-

ristische Grundausbildung zu erwarten; 

ob die Regelungen des Vereinsrechts zur 

Allgemeinbildung gehören, mag ebenfalls 

bezweifelt werden. Aber auch wenn die zu 

wählenden Vorstandsmitglieder in der Ein-

ladung namentlich benannt worden sind 

und auch, was mangels Gegenkandidaten 

häufig der Fall ist, auch tatsächlich gewählt 

werden, dürften Wahlen mittels Internet 

problematisch sein. 

Beschließt die Mitgliederversammlung 

beispielsweise geheime Wahl, so kann 

eine Abstimmung mittels Internet dieses 

Kriterium nicht mehr erfüllen. Die Abstim-

mung ist im internen Bereich der Website 

vorgesehen mit der Folge, dass das mittels 

Internet abstimmende Mitglied über die 

Mitgliedsnummer oder sonstige Codierun-

gen bezogen auf die abgegebene Stimme 

eindeutig identifizierbar ist. Wer auf vor-

gedruckten Wahlzetteln Kreuze macht, ist 

demgegenüber nicht zu identifizieren. 

Wird die Wahl angefochten, wird der 

neu gewählte Vorstand mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht im Vereinsregister 

eingetragen oder – sollte die Eintragung 

bereits erfolgt sein – wieder gelöscht. 

Dadurch lebt allerdings die ursprüngli-

che Vorstandssituation nicht wieder auf; 

durch die Neuwahl und damit verbunden 

die Abwahl des alten Vorstandes hat die 

Mitgliederversammlung nämlich doku-

mentiert, dass sie dem alten Vorstand das 

Vertrauen entzogen hat. Häufig wird es 

auch so sein, dass sich einzelne Vorstands-

mitglieder nicht zur Wiederwahl stellen. 

Kommen aus diesem Grunde die vertre-

tungsberechtigten Vorstandsmitglieder 

abhanden, ist der Weg für die Bestellung 

eines Notvorstandes eröffnet. 

SINNVOLL: Beschränkung des Wahl-

rechts auf die Teilnehmer der Mitglie-

derversammlung

Jenseits des mit dem vorgestellten Sze-

nario verbundenen Imageschadens gelten 
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die Probleme natürlich auch für andere 

zur Abstimmung gestellte Gegenstände. 

Insoweit gilt die Regel, dass bei Abstim-

mung mittels Internet nur wortgenau 

über die in der Tagesordnung mitgeteil-

ten Punkte abgestimmt werden kann. So 

ist beispielsweise eine gegenüber der Ein-

Abstimmung mittels Internet –  
kein sinnvolles Hilfsmittel?
VON DR. CHRISTOPH MECKING

Die von Bernd Beder anhand eines Fall-

beispiels aufgeworfene Frage, ob Abstim-

mungen mittels Internet, per Brief oder 

Telefax ein sinnvolles Hilfsmittel für die 

Ermittlung des Willens einer Mitglieder-

versammlung sind, hat er zu Recht ver-

neint1. Seine Argumentation ist gleich-

wohl teilweise zu ergänzen; teilweise ist 

ihr zu widersprechen. Insbesondere ist 

die von ihm beschriebene Praxis nicht 

nur problematisch, sondern aus grund-

sätzlichen Erwägungen unzulässig.

Ausgangspunkt muss die Regelung im 

Bürgerlichen Gesetzbuch sein. Hier ist der 

historische Gesetzgeber für alle Mitglie-

derversammlungen von einer Präsenz-

versammlung ausgegangen: Die Gesamt-

heit der eingeladenen und erschienenen 

Mitglieder eines Verbandes ist sein obers-

tes Willensbildungsorgan2. Gleichzeitig 

wurde eine weitgehende Satzungsfreiheit 

angeordnet: Die Vereine können die Mo-

dalitäten ihrer Mitgliederversammlungen 

weitgehend autonom bestimmen. Insofern 

können sie auch neue Kommunikations-

medien für die verbandsinterne Willens-

bildung nutzen.

§ 32 BGB bestimmt als vereinsrechtli-

ches Leitbild, dass Beschlüsse entweder mit 

möglicher Aussprache in einer Mitglieder-

versammlung (Abs. 1) oder – ausnahms-

weise – auf schriftlichem Wege (Abs. 2) 

gefasst werden. Diese Vorschrift ist kein 

zwingendes Recht und kann durch ent-

gegenstehende Satzungsbestimmungen 

modifiziert werden (§ 40 BGB). Das BGB 

stellt es also den Vereinsmitgliedern in § 40 

BGB [Nachgiebiges Recht] frei, abweichend 

von dem in § 32 I und II BGB [Mitglieder-

versammlung; Beschlussfassung ohne Mit-

gliederversammlung] statuierten Leitbild 

die Angelegenheiten des Vereins zu regeln. 

Insbesondere ist die schriftliche Beschluss-

fassung nicht ausgeschlossen, sondern 

kann zum Regelverfahren erhoben werden 

(vgl. §§ 40, 41 BGB), wenn alle Mitglieder 

ihre Zustimmung zu dem Beschluss schrift-

lich erklären (§ 32 II BGB) oder dieses Ver-

fahren in der Satzung vorsehen. Sinn und 

Zweck des § 32 II BGB ist, einerseits die 

Entscheidungsfunktionalität des Organs, 

die Beschleunigung und Flexibilität seiner 

Beschlussverfahren zu fördern, und ande-

rerseits sicherzustellen, dass die Rechte al-

ler Mitglieder gewahrt bleiben. An die Stel-

le der Mitgliederversammlung kann stets 

auch die Gesamtheit der Mitglieder treten.

In jedem Fall aber will der Gesetzge-

ber – und das ist hier entscheidend – die 

Möglichkeit zur Diskussion der Vereins-

angelegenheiten vor dem Mitgliederple-

num gewahrt wissen. Aufgrund der zwin-

genden Vorschriften des §§ 36, 37 BGB 

ergibt sich die Unentbehrlichkeit der Mit-

gliederversammlung. In der Konsequenz 

ist es nicht möglich, Abstimmungsfor-

men zu vermischen. Eine Regelung wie 

in dem von Beder geschilderten Fall, wo-

nach die Stimme (kumulativ) persönlich, 

schriftlich oder mittels Internet abgege-

ben werden kann, ist nicht zulässig. 

Dieses Verbot ist auch sachgerecht. Die 

Vermischung von Abstimmungsformen 

ist – abgesehen von Rechtswidrigkeit und 

damit Nichtigkeit solcher Regelungen –  

schon deshalb problematisch, weil die 

schriftlich oder elektronisch übermittelten 

Stimmen vorab, das heißt ohne Kenntnis 

des Verfahrens, der Debatte und der Ergeb-

nisse der Aussprache abgegeben werden. 

Ergibt sich ein unvorhergesehener Verlauf, 

können die bereits abgegebenen Stimmen 

entwertet oder in ihrer Wirkung verändert 

werden. Dies gilt etwa, wenn sich nach 

Versendung der Tagesordnung und der 

Vorstellung der Kandidaten in der Mitglie-

derversammlung neue Kandidaten einfin-

den oder wenn Kandidaten noch vor der 

Wahl zurücktreten. In der Praxis einer Vor-

standswahl mag bei einer solchen Konstel-

lation häufig so verfahren werden, dass die 

schriftlich oder elektronisch abgegebene 

Stimme als gültig behandelt wird, wenn der 

Kandidat weiterhin aufgestellt bleibt. Hier 

zeigt sich aber, dass die früh aufgestellten 

Kandidaten einen Vorteil genießen. Dieser 

mag sachlich begründet sein, widerspricht 

aber dem Demokratieprinzip, wonach jede 

Stimme grundsätzlich gleiches Gewicht 

haben muss („One man – one vote“). Dies 

ladung modifizierte Satzungsänderung, 

die sich aus der Diskussion während der 

Mitgliederversammlung ergibt, ausge-

schlossen.

Eine Abstimmung mittels Internet oder 

per Brief oder Telefax ist nicht empfeh-

lenswert und sollte daher in keiner Sat-

zung zu finden sein. Hat sich eine solch 

unglückliche Regelung dann doch einmal 

in eine Satzung eingeschlichen, sollte sie 

vor sämtlichen weiteren Abstimmungen 

schnellstmöglich durch Satzungsände-

rung wieder entfernt werden.  

 1 vgl. Seite 38, in dieser Ausgabe
 2  vgl. zu deren Leitung Fischer, in: Verbändereport 2/2006, 

S. 18 ff


